
Betreuungsunterhalt: Mindestbedarf für die Betreuung eines nicht-
ehelich geborenen Kindes   

Einem Unterhaltsberechtigten steht wegen der Betreuung eines nichtehelich geborenen
Kindes jedenfalls ein Mindestbedarf in Höhe des Existenzminimums zu, der dem notwendi-
gen Selbstbehalt eines nicht erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen entspricht und gegen-
wärtig 770 EUR monatlich beträgt. 

Diese Grundsatzentscheidung traf der Bundesgerichtshof (BGH) im Fall eines Paars, dass
bis 2006 in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebte. Nach der Trennung verlangte
die Frau für das gemeinsame Kind einen unbefristeten Betreuungsunterhalt. Dieser wurde
ihr zunächst versagt, weil sie ihren Unterhaltsbedarf durch Einkünfte aus einer zumutbaren
eigenen Erwerbstätigkeit decken könne. 

Der BGH machte deutlich, dass sich der Unterhaltsbedarf nach der Lebensstellung der
Frau zum Zeitpunkt der Geburt des gemeinsamen Kindes bestimme. Damit komme es aus-
schließlich darauf an, welchen Lebensstandard sie vor der Geburt des Kindes erreicht hat-
te. Der Unterhaltsanspruch solle sie nur so stellen, wie sie stünde, wenn das gemeinsame
Kind nicht geboren wäre. Anders als beim nachehelichen Unterhalt, bei dem sich der Be-
darf  des geschiedenen Ehegatten auch nach dem bisherigen Einkommen des anderen
Ehegatten bemesse, könne die Mutter eines nichtehelich geborenen Kindes ihren Lebens-
bedarf nicht vom - ggf. höheren - Einkommen ihres Lebenspartners ableiten. Das gelte
auch dann nicht, wenn sie längere Zeit mit ihm zusammengelebt habe. Zu berücksichtigen
sei jedoch, dass der Betreuungsunterhalt ihr eine notwendige persönliche Betreuung des
Kindes ermöglichen solle. Sie solle in dieser Zeit nicht gezwungen sein, ihren Lebensunter-
halt selbst zu verdienen. Daher sei ihr ein Unterhaltsbedarf zuzubilligen, der nicht unter
dem Existenzminimum liegen dürfe. Dazu entschieden die Richter, das dieses Existenzmi-
nimum als unterste Grenze des Unterhaltsbedarfs in Höhe des nur wenig darüber hinaus-
gehenden notwendigen Selbstbehalts eines Unterhaltspflichtigen pauschaliert werden dür-
fe. Dieser betrage gegenwärtig 770 EUR monatlich (BGH, XII ZR 50/08). 



Namensrecht: Wiederannahme des Geburtsnamens ist unanfechtbar

Die Wiederannahme des Geburtsnamens will gut überlegt sein, da sie nicht rückgängig ge-
macht werden kann. 

Das zeigt eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt a.M., die eine 88-jäh-
rige Frau betraf. Diese hatte seit ihrer Heirat im Jahre 1950 den Familiennamen ihres 1981
verstorbenen Ehemannes getragen. 2007 erklärte sie durch schriftliche Erklärung gegen-
über dem Standesbeamten,  dass  sie ihren Geburtsnamen wieder  annehme. Diese Na-
mensänderung beruhte auf der damaligen Absicht, die Kinder ihres verstorbenen Bruders
zu adoptieren. Als sich diese Adoption jedoch zerschlug, wollte sie die Namensänderung
wieder rückgängig machen. Das lehnte der Standesbeamte ab. Das OLG bestätigte diese
Ablehnung nun. Die Richter entschieden, dass die durch Erklärung gegenüber dem Stan-
desbeamten erfolgte Wiederannahme des Geburtsnamens oder früher geführten Namens
durch den geschiedenen oder verwitweten Ehegatten nicht widerrufen werden könne. Die
Namensbestimmung sei aus Gründen der Rechtssicherheit auch unanfechtbar. Hierauf sei
die Antragstellerin bereits bei Aufnahme der Erklärung über die Wiederannahme des Ge-
burtsnamens durch den Standesbeamten hingewiesen worden (OLG Frankfurt a.M., 20 W
87/09). 



Düsseldorfer Tabelle: Neufassung zum 1.1.2010 

Die Düsseldorfer Tabelle enthält Leitlinien für den Unterhaltsbedarf von Unterhaltsberech-
tigten. Sie wurde zum 1.1.2010 geändert, weil sich nach Inkrafttreten des Wachstumsbe-
schleunigungsgesetzes zum Jahreswechsel die steuerlichen Kinderfreibeträge und das Kin-
dergeld geändert haben. Hierdurch hat sich eine deutliche Erhöhung der Beträge von teil-
weise über 13 Prozent ergeben. Der Tabelle liegt die Annahme zugrunde, dass der Schuld-
ner gegenüber drei Berechtigten (einem Ehegatten und zwei Kindern) unterhaltspflichtig
ist. Wo diese Annahme im Einzelfall nicht zutrifft, weil beispielsweise nur ein Kind zu ver-
sorgen ist, erfolgt in der Praxis eine Einstufung in die nächsthöhere Einkommensgruppe. 

Zu berücksichtigen ist, dass die Tabelle nicht den Zahlbetrag angibt. Ausgewiesen ist viel-
mehr der monatliche Unterhaltsbedarf. Der Zahlbetrag ergibt sich nach Abzug des jeweili-
gen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Voll-
jährigen). Für das erste und zweite Kind beträgt das Kindergeld nun 184 EUR, für das drit-
te Kind 190 EUR, ab dem vierten Kind 215 EUR.

 

Nettoeinkommen des 

Barunterhaltspflichtigen 

Altersstufen in Jahren Prozentsatz Bedarfskontrollbetrag 

0-5 6-11 12-17 ab 18 

Alle Beträge in EUR 

1. bis 1.500 317 364 426 488 100 770/900 

2. 1.501 - 1.900 333 383 448 513 105 1.000 

3. 1.901 - 2.300 349 401 469 537 110 1.100 

4. 2.301 - 2.700 365 419 490 562 115 1.200 

5. 2.701 - 3.100 381 437 512 586 120 1.300 

6. 3.101 - 3.500 406 466 546 625 128 1.400 

7. 3.501 - 3.900 432 496 580 664 136 1.500 

8. 3.901 - 4.300 457 525 614 703 144 1.600 

9. 4.301 - 4.700 482 554 648 742 152 1.700 

10. 4.701 - 5.100 508 583 682 781 160 1.800 

ab 5.101 Nach den Umständen des Falls 


